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selten r1gorosen Entscheidungen Calvıns thodischen Zugang als uch 1n den arge-
un des Konsistoriums 1mM 1C aut Pro- legten Schlußfolgerungen überzeugt.
eme der Auflösung VOoO  — Ehen Der uto- Aschaffenburg Chrıstoph
TIn omMm: das Verdienst &i Beispiel
der Regelungen In diesem Bereich die VO  -
Rückschlägen gekennzeichnete Durch-
sSeIzung der Reformation In eni durch Hans Berner: „die gute correspondenz“. Dıe
anschauliche Belege und Beispiele AUS$s Politik der Stadt ase gegenüber dem

Fürs  1stum ase In den Jahren 15edem Bereich der Ehegesetzgebung SICNT-
bar gemacht en 15585 TÜn Basler eitrage ZU[r Geschichts-

en diesem 1INDI1ICc In die Genier wissenschafit 158), ase — Frankfurt
Reformationsgeschichte stellt die ntier- Maın (Verlag Helbing un Lichten-
suchung VOTI allem In zweifacher Hinsicht hahn) 1989, 9, 250 v Kt:. ISBN 3-7190-

Oneinen Erkenntnisgewinn dar. S1ie klärt
_  WIiC.  ige Voraussetzungen der Entste-
hungsgeschichte des modernen Schwel- ESs unterliegt eute keinem Zweilel
FA Eherechts Dıie Ehegesetzgebung VO.  — mehr, dals die Glaubensspaltung als
1874 erscheint als deutlich protestantisch aufhebbares Ergebnis der Reformation
dominiert. In Gestalt einer Ausweitung TST Ende des Jahrhunderts voll
der ursprünglich auf wel Jahre limitier- 1INs Bewullstsein der Zeitgenossen
ten Irennung VO. Tisch un! Bett auft ine ist Das gilt nicht 1L1UTF für die Konf{essions-
unbegrenzte Dauer 1ITC den Code eivıl bildung In ihrem Innersten religiösen
VOoO  - 1911 oMMMmM: hingegen en kathaoli- Kern, sondern uch fuür ihr sichtbares
sches nliegen wlieder ZU Zuge, das VO  — kiırchlich-politisches Resultat: das eDbDen-
Calvin ekämpft worden WAaTrl. einander katholischer un protestantı1-

Schließlich eistet die Arbeit einen Be1- scher Obrigkeiten auf I: Raum. Hat
rag ZUTr Aufhellung des Verhältnisses VO doch ange gewährt, bis dieser Sachver-
Theologie un: Jurisprudenz 1Im frühen halt seine Anerkennung 1ın einem Rechts-
Calvinismus. DIie Auswirkungen des SYystem gefunden a  e das für beide KoOon-
Sachverhaltes, dafs eın Grolsteil der tuüh- fessionen tragbar Wa  — Was der Augsbur-
renden Theologen ursprünglich In der Sl Religionsfriede auti Reichsebene e1in-
Auslegung des römischen Rechts geschu. geleite hatte, SEIzZtiE sich mıiıt gewI1sser Ver-

un: Juristen einen wesentlichen zögerung ımM regionalen Rahmen fort An
einem charakteristischen Sondertall wirdAnteil bei der usbreitung des Protestan-

t1SMUS In Frankreich hatten, aul die kon- dieser langwierige Prozeß ın der vorlie-
fessionelle igenart und den erstaunlili- genden Basler Dıissertation eindrucksvoll
hen Erfolg der Reformation calvinisti- verdeutlicht
scher Pragung Begiınn der Moderne Das langgestreckte Territoriıum der

Fürstbischöfe VOI1 Basel eichte 1m OTrd-sind noch nicht befiriedigend geklärt. Fre1l-
ich behandelt Seeger die Neuansatze der bis dicht die Tore der Seine
calvinistischen Ehegesetzgebung aus- nordlichen Teile fürase ein wich-
schlielßlich 1ım Spannungsfeld VO  e kano- ıges wirtschaitliches Einzugsgebiet, das
nischem un biblischem( und VCI- mıt der un! ihrem Herrschafiftsbe-
ichtet auft die Klärung der FEinflüsse des reich CHE verflochten WAaIl. Basels Sicher-
römischen Rechts angesichts der Zurück- heitsinteresse wurde Hrc die achtver-
raängung des kanonischen Rechts ‚War hältnisse 1 Bıstum unmittelbar berührt,
ist dieses In der Ehegesetzgebung N1iC 1n und WarTrl L11UT natürlich, dals die auft
gleichem Maße wirksam geworden WI1IeE 1n S1Ce Einfluls nehmen suchte Was ihr da-
anderen Bereichen des Privatrechts, ber bei Hilfe kam, War die relatıve Schwä-
Theologie, un Gesetzgebung 1M che der bischöflichen Herrschafit und die
Einflußbereich des Calvinismus sind hne Unzulänglichkeit ihrer finanziellen und
das römische Recht nicht angeEMESSCHN militärischen Kräfte. In Basel selbst hatte
verstehen. Das Ostula einer Berücksich- der Fürstbischof{f seine weltlichen Herr-
tigung der prägenden Wirkung des rOom11- schaftsrechte schon Begınn des
schen Zivilrechts, 1n dessen Auslegung Jahrhunderts durch Verpfländung einge-
Calvin und andere führende Calvinisten Dulst Er Wal Jängst eın Stadtherr mehr
ausgebildet , schmälert freilich un! residierte se1t 15277 fernab Vonmn Basel
N1IC Deegers Verdienst Anhand einer In Puntrut. Dals das VO. Zertall edronte
begrenzten Fragestellung wird ein Beıtrag Bıstum seline Herrschaftsrechte aus eige-
ZUTFr Erforschung des Irühen Calvinismus nNerTr Kralft N1IC behaupten vermochte,
geliefert, der au{l umfangreicher Quellen- zeigte sich In der großen Krise, die 1325
auswertung beruht und sowohl 1mM der Bauernkrieg für das Fürs  1Stum her-
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autftbeschwor und die nicht uletzt durch schof, schützen, Wal Der VO.  - ase. aus
Basels Vermittlung zwischen dem Bischof{f gesehen nicht als Instrument der Aushöh-
un! seinen aufständischen bäuerlichen lung bischöflicher Herrschaiftsrechte C
Untertanen überwunden wurde. aC! ESs verschalfte dem Basler KRat Pra-

uch nachdem die Gefahr einer allge - SCI17 1mM Bistum, „aber N1C als ac
meinen Bauernerhebung 1mM udwest- über dem Bischof un den Untertanen,
deutschen Kaum vorüber WAarl, verfolgte sondern neben ihnen“. Wiılıe Berner
der Basler Kat die organge 1m Bıstum miıt verschiedenen Beispielen zeigt, wurde der
besonderer Aufmerksamkeit. DIie orge, Basler Rat durch die Vermittlerrolle, die
dafs In seliner unmittelbarer aähe eın Un- ihm das Burgrecht ZUuWwIEeS, immer wieder
ruheherd entstehen könnte, bestimmte den „latenten Antagonismus” zwischen
uch die Richtung seiner dem Bıstum DE dem Bischof und seinen Untertanen hin-
genüber eingeschlagenen Politik. Ihr Ziel eingezogen. uls Ganze gesehen 1e16
Wal nicht Territorialgewinn aut Kosten doch das „Beziehungsdreieck“ VO  w Bı-
des Bistums der gal seine schließliche schof, Stiftsuntertanen un ase „n e1-
eerbung 1m Zeichen eines irgendwıie i NC ZWal abilen un: konfliktträchtigen,

letztlich ber dauerhalften eichge-arteten Annex1onsprogramms. ES g1ng ihr
nicht „Eliminierung“, sondern 1mM Ge- WIC. das durch die Vertrage VO  . 1547
genteil „Stabilisierung“ der bischöfli- un 1559 gesichert WAaIl.
hen Herrschaft und ihre indirekte KON- Hıerin kündigt siıch TST mıiıt dem egle-
trolle durch asel, S1e dem möglichen rungsantrıtt VO  _ Bischof{f Blarer VO  - War-

tenberg ımMP FE eın grundlegenderZugrif{ VO  — Basels Rivalen Solothurn
Wandel Um die Beeinträchtigung sE1-entziehen. Hiıer jeg das wichtigste, die

bisherige Forschung (Wackernagel) kOrrI1- HC} landesherrlichen Rechte uUrc die
gierende Ergebnis VOIL Berners Untersu- Fa abzuwehren, bringt einen
chung Wiıe einer Fülle VO.  - Einzelhei- Machtfaktor 1NSs pie. die katholischen

rte der Eidgenossenschaft. Die Auseılin-ten nachgewiesen wird, steht Basels Bıs-
tumpolitik 1mM Zeichen einer erstaunli- andersetzung zwischen Bischof{f un Basel
hen Kontinultat, die uch durch Basels bekommt damit einen konfessionspoliti-
Anschluls die eiormatıon 1mM Jahre schen Akzent, der ihr bisher gut WI1e
1529 nicht unterbrochen wird. Ein 881 ganz gefehlt hatte Das dadurch hervorge-
formatorischem Geiste geführter Angriff rufene Spannungsverhältnis verschärtit

sich noch, als der Bischof dazu übergeht,auf das alte kirchliche Rechts- un Be-
sitzsystem“ die Stadt In unabsehbare verschiedene Gemeinden, 1n denen die
Schwierigkeiten verstrickt un:! S1E über- Reformation bereits durchgedrungen
dies der reichen Einkünfite beraubt, die ihr WAasIl, gewaltsam rekatholisieren.
aus em Fürstbistum zuflossen. So lag gesichts des Rückhalts, den Bischof Blarer
1mM wohlverstandenen interesse dera bel den altgläubigen Eidgenossen fand,

als Institution weiterleben lassen, sa sich der Basler Rat In die DefensiveB
gleichzeitig ber den Bischof vertraglich drängt. Basels „gute correspondenz“
un finanziell Basel binden mıit dem Bıstum bisher aut einem recht-

Eınean: azu bot sich ın der ho- ich nı.Ee zweifelsirei geklärten Bezle-
hen Verschuldung des Bıstums. Dıe Darle- hungsgeilecht beruht, mulste sich Jetz}
hen, die Basel den Bischöfen gewährte, die 1ın die definitive Abgrenzung der

verhältnismäßig zinsgünstiıg, WOTI - beiderseitigen Herrschaftsrechte UrC
aus sich schließen 1älst, da Basel dabei eın eidgenössisches Schiedsgericht uügen
N1C auft hohe Renditen bedacht WAar, Der Vertrag VO Baden 1ım re 1585 be-
sondern 1n erster Linie politische Absich- siegelt das Scheitern O Basels Tadıtl10-
ten verfolgte. Dıie arlehnen ollten den neller Bistumpolitik. Seine Bedeutung
Bischöfen ermöglichen, sich aus Schuld- wird bDer VO Berner noch untfer einem
verpflichtungen gegenüber Driıtten IO- anderen, über den regionalen Bereich
SCI), und somıt die Verpfändung VO  - Bis- hinausweisenden Gesichtspunkt geWUr-
tumsherrschaften andere Maächte VeI- digt Was darin ZUr Geltung kommt, 1st
hindern. „das Prinzıp einheitlich obrigkeitlicher

Bın welteres ittel, auf die Verhält- a innerhalb geschlossener Herr-
nısse LmM Bistum einzuwirken, Wal das schaftsgrenzen“”. Indem der Vertrag die
Burgrecht, das Basel mıiıt mehreren DOor- nördlichen Bischofsherrschalften
tfern und Gemeinden 1n den nördlichen jede Einmischung einer remden Macht

rechtlich absichert, sanktioniert eınTeilen des Biıstums eing1ıng. ESs verplflichte-
te den Rat der ta die In das Burgrecht „modernes Rechtsprinzip“, bricht miıt
aufgenommenen Stiittsuntertanen beli iNn= spätmittelalterlichen Rechtsvorstellun-
I  e Rechten, uch gegenüber dem Bı- SCIL VOoO. Schutz und Schirm einer rig-
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keit über Untertanen einer anderen. Das terzubringen, die ZW alr keinen
altertümliche Instrument des Burgrechts Dänemark aufweisen, Der ansonstien TÜr

die Reformationsgeschichte wichtig, teil-palst nicht mehr In das Gefüge des erstar-
kenden frühneuzeitlichen Territorialstaa- welse außerordentlich belangvoll
tes und seines Obrigkeitsbegriffs. Seine Sind. Das gilt namentlich für die instrukti-
Kennzeichnung als „absolutistisch“ mMag, VC  m Ausführungen VO  — Eike Wolgast
auft das ausgehende Jahrhundert be- Formen landesfürstlicher eiormatıon In

Deutschland. Kursachsen-Württemberg/I1, fragwürdig erscheinen, mindert
ber nicht die Überzeugungskraft dieser Brandenburg-Kurpfalz, 57—-90), Robert
scharfsinnigen Interpretation, mit der die Scribner (Paradigms ofan Reform
quellennahe un gul durchdachte, In 76 Gemeinderefiormation FErastian eIiOr-
der Hinsicht wohlgelungene Untersu- matiıon?, 111-128), James Knittel-
chung ZU Abschluls omMm SO  e} (Learning anı Education ase Iwo

Bonn Stephan 'alwer of the Reformation, 149—163) und
ern! Moeller (Das Berühmtwerden LU-
ers, 187-210; anderer Stelle aus-
führlicher publiziert). Bernhard seLeif Grane-Kaı orby Dıe däniısche

Reformatıion Vor ıhrem internationalen (Humanısmus un Refiormation In nord-
Hintergrund. The Danish Reformation deutschen tädten In den 20er und fifrühen
agalnst 1ts International Background 30er Jahren des ahrhunder P

Forschungen ZUr: Kirchen- und Dog- 27) der für Bremen, Hamburg, Lübeck
un üneburg exa herausarbeitet, dalsmengeschichte 46), Göttingen (Van-
dort der Humanısmus kein Wegbereiterdenhoeck un! Ruprecht) 1990, 288 S

kt der Reformation WaIl, vielmehr TST mi1t
der Durchsetzung der Reformation der

Hierzulande sind die HCCC FOT- humanistische FEinfluß für die Befestigung
schungsergebnisse Z reformatorischen des evangelischen Kirchenwesens wichtig
Entwicklung 1m Königreich Dänemark wurde, gibt wenigstens ein1ge Hinweise
latıv wenig bekannt, Was gewils uch miıt auft die Verbindung zZUT dänischen 1tUuUa-
der atsache zusammenhängt, dafs t107.
azu sprachlich zugänglicher ber- Eine vorzügliche Übersicht über die
sichtsliteratur Angesichts dessen Einführung der Reformation se1it 1536

un deren Voraussetzungen bietet artınkann der vorliegende Sammelband Abhil-
fe schaffen; handelt sich orträge Schwarz Lausten (Weltliche Obrigkeit
eines Kopenhagener Symposions, das und Kirche bei Onig Christian 11L VO  —

1986 AT Jubilaum der obrigkeitlichen Dänemark 536—1 Hintergründe un!
Einführung der eiormatıon 1m Tre Folgen, 1-1 Die seit Christian IL

bestehenden nationalkirchlichen Jlen-1536 stattfand Dıie eitraäge sind teils auf
denzen erfuhren nach einer Zeit des Um-Aspekte der dänischen Reformation In

kirchen- und sozialgeschichtlicher Per- bruchs unter Friedrich E die durch das
spektive bezogen, teils erortern s1ie allge- Vordringen der evangelischen Predigt un:
meline Themen, die direkt mit Dänemark der reformatorischen ewegung 1n den

tädten SOWI1eEe durch das Wachsen dernichts tun haben. Hier liegt eın Mangel
der sich interessanten Publikation, der zialen un politischen annungen hier
auft die Eigenart olcher Symposien insbesondere zwischen KOönig und B1-
rückzuführen se1ın dürfte Renommierte schöfen) gekennzeichnet WAaI, durch
Forscher tragen ihre Thesen übergrel1- Christian LL se1it dessen Sieg 1mM Burger-

rieg 536 eın dezidiert lutherisches Profilfenden der spezifisch deutschen
Aspekten VOT, hne s1€e 1ın irgendwelche un ine Zuspitzung 1Im königlichen KGr-
Beziehung 7 den dänischen Verhältnis- chenregiment un Ausschaltung der B1-
SCI1 seizen. 50 stehen den sechs the- schöfe. Dıe dänische Kirchenordnung VO  —

matischen Schwerpunkten (Humanısmus 1537 schrieb diese Anderung vorläufig
un Reformation; Stellung der Fürsten; fest unbildete zugleich die Grundlage [Uur

die weitere Entwicklung. Leit GraneStädte und Reform; Bildung un! Erzle-
hung; Rezeption der Reformationspredigt (Teaching the People the Education of
1ImM Volk; Nachreformatorische Kirchen- the Clergy and the Instruction of the Peop-
ordnung jeweils eıtrage mıt allgemei- le ıIn the Danish eiormatıon Chuürch,;
nerTr un! mıit spezifisch dänischer Optik 164—-184) zeig auf, wWI1e€e stark die anı-

sche Reformation un der Führung desunverbunden nebeneinander. Der Begri{ff
„internationaler Hintergrund“ 1m Buchti- Königs darauf zielte, die Mentalität des
tel dürfte somıiıt her ıne Verlegenheitslö- Volkes verändern un wI1e INa  } dafür
SUuMN$ signalisieren, solche eiträge konsequent die Reorganisation des Bil-
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